
Bergringstadt Teterow
Ausschuss fürKultur, Schule und Sport

Teterow, den 01.06.2022

Einladung
zur Sitzung des Ausschusses fürKultur, Schule und Sport

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur o.g. öffentlichenSitzung am Montag, den 13.06.2022, um 18:00 Uhr
im Ratssaal möchteich Sie ganz herzUch einladen.

Tagesordnung:
ÖffentlicherTeil

1. Sitzungseröffnungund Feststetlung der Ordnungsmäßigkeitder Elnladung der
Sitzung

2. Einwohnerfragestunde

3. Protokollabarbeitung der Sitzung vom 04.04.2022

4. Beschlussvorlage BVII 0899/2 - Entgettordnung fürdie außerschulischeNutzung von
Schulgebäuden, Sportstättenund deren Freiflächen

5. Sonstiges

NichtöffentlicherTeil

1. Sonstiges

Mit freundlichem Gruß

gez. Franz-Joseph Gütschow
Ausschussvorsitzender



Bergringstadt
Teterow

Beschlussvorlage

Betreff: Entgeltordnuns fürclie außerschulischeNutzuns von Schulsebäuden,
Sportstätten und deren Freiflächen

Beschlussvorschlag:

Die Stacltvertreter beschließendie Uberarbeitung der Entgeltordnung von Schulgebäuden,
Sportstätten und deren Freiflächen.

Beratungsergcbnis:

öffentlich: x
nicht öffentlich:

Fachbereich

Schule, Kultur, Sport

Datum

01.06.2022

Drucksachen Nr.

BVII0899/2

Beratungsfolge Sitzungstermin
Ausschuss KSS 13.06.2022
Haupausschuss 20.06.2022
Stadt^ertreter 30.06.2022

Gremium: Sitzung am: Top:



Einstimmig mit Stimmenmehrheit
ja: / nein:

Enthaltung It. Beschlussvorlage abvveichender Beschluss

Problembeschrcibung/Begründung:

Die letzte Entgeltordnung vom 08.11.2010 ist veraltet und wiirde überarbeitet. Redaktionelle
sowie inhaltliche Anderungen wurden vorgenommen, siehe
Anlage l: alte Fassung, farbliche Markierungen wurden gestrichen
Anlage 2: Entwurfneue Fassung, farbliche Markierungen wurden ergänzt

Finanzielle Auswirkungen
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Leiter Fachl^i-eich
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€
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€
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^Anlage 1 - alte Fassung

Entgeltordnung

fürdie außerschulischeNutzung
von Schuleebäuden.Sportstättenund deren Freiflächen

§1 GrundsätzlicheRegelungen

Fürdie außerschulischeNutzung von Schulgebäuden,Sportstätten
und deren Freiflächenwerden gemäß§43 Abs. 1, §44Abs. 1 und 2.1
der KömmünalverfassungM-V in der Fas$yhg votn B.iluni 2004 und
Teil II §4 Abs. 1, §6 Abs. I und 3 des KAö^m12:04.2005 Entgelte
erhoben.

Das Entgelt dient zum teilweisen Ausgleich anfallerider
Bewirtschaftungskosten, in erster Linie Kosten der Heizung, der
Beleuchtung, des Wässerverbäuchs,der Müllehtsörgühg,dem
HemchtenvönFlächenund den Personälkpsten.

; •.,.. .•...;..•- ..^i - •

Ein Anspruch auf Überlassungvon Nutzungsobjekten besteht nicht.

Die außerschulischeNutzung erfolgt aufderGrundlage
ordnungsgemäßabgeschlossenerNutzüngäv&rtragebdereiner
Vereinbarung zwischen dem Nutzer und der Stadt Teterow.

§2 Entgeltpflichtige i

1. Entgeltpflichtig ist, wer aufgrund eihes Vertrages oder
Vereinbarung mit der StadtSchülgebaüde/Sportstättenund
deren Freiflächenregelmäßigoder sporadisch nutzt.

2. Sind Sportgruppen als Nutzer Mitglied eines Vereins, so ist der
Verein Gebührenschuidner.

3. Bei Sportgruppen, die nicht vereinsmäßigorganisiert sind,
haftet der Antragsteller als Gebührenschuldner.



§3 Ausnahmeregelungen

Entgeltfrei sind Veranstaltungen in Sportstättenund Schulen für

die Stadt
- die sich in Trägerschaftder Stadt befindenden Schulen und

deren Schulmitwirkungsgremien
- die Kinder- und Jugendlichen der Teterower Sportvereine und

Institutionen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
- Menschen mit Behinderung

Die Vereine und Sportgruppen sind verpflichtet, die Angaben über
die Altersstruktur ihrer Mitgliederwahrheitsgemäßanzugeben.

§4 Benutzungszeit

1. Als Benutzungszeit gilt die reine Nutzungszeit des Objektes.
Angefangcne Stunden bis 30 Minuten-weFden-Fmt-50 %, voa

I mohr als 3&^VImüten-mit100 %-äes4eweU+genEntgelte^
< -berochnet.

2. Schulräumekönnenvon montags bis donnerstags längstensbis
22.00 Uhr im besonderen Einzelfall nur mit Zustimmung der

jeweiligen Schulleitung ausnahmsweise auch freitags, samstags
und sonntags zur Benutzung überlassenwerden, sowie es die
betrieblichen und personellen Verhältnissezulassen.

3. In den Sommer- und Weihnachtsferien bleiben die Schulen und
Sporthallen in dcr Ropol geschlossen.
Ausnahme: Nach Miicrägstellyngbis zum 31.05. des laufenden
Jahres und nach Spezifik derSportart, entscheidet die
Fachabteilung überdie Öffnungeiner Halle in den
Sommerferien fürden Freizeit- und Trainingsbetrieb.

4. Überdie außerschulischeNutzung der Schulen in den Herbst-,
Frühjahrs-und Pfingstferien entscheiden die Schulleitungen.



§5 Entgeltsätzepro Nutzungsstunde

5. Das Entgelt wird fürjedevereinbarte Nutzungszeit im ganzen
Vertragszeitraum fättig.Dies trifft nicht zu, wenn die Nutzung

Sportstätte Sportveranstaltungen
der Teterower
Vereine, Gruppen
und ortsansässigen
Vereinen im
regelmäßigen
Übungs-und
Wettkampfbetrieb

Nutzung für
auswertjge
Vereine und
Institutionen

^

1.0 Sporthallen
1.1 Sportflächen 8,00 € 20,00 €
-t^r

S7t

2.0 Bergringstadion
2.1 Sportfläehen(außer

Kunstrasenplatz)
8,00 € 20>00€

(nlcht privat)
2.2 Kunstrasenplatz 8,00 € 20,00 €
2.3 fWtui .»»"?»?•1 iRßAessaiS'nniSHSMEE:'

äac
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(nichtpn'vat)
3.0 FreispDnflächen ^ S;ÜU^

4.0 Schulen
4.1 Unterrichtsräume 15,00€
4.2 Fachräume

(außer
Computerkabinett)

20,00 €

4.3 Computerkabinett 22,00 €
4.4 Versämmlurigsräume 15,00 €
4.5 Aula 20,00 €
4.6 Pausenflächender

Schulen
10,00 €



aufeinen gesetzlichen Feiertagfällt.-Öie-Nutzüftg-iftüSs

yindestens-l-Tag-voFher4n-de^l:aGhabteilun&^der-beim~
^ü$tändlgenMitarb6<t^:|<g^^w^|ge|^Obje|<tes^bgemet
-weFäen^

Als vereinbart gelten alle beantragten und bestätigtenTermine.

6. Ausnahmegenehmigungen sind direkt an den Bürgermeisterzu
richten. Sie werden ausschließlichdurch den Bürgermeister
entschieden.

§6 Sonderregelungen

Die Nutzung der Sportstättendurch Schulen, die nicht in Trägerschaft
der Stadt Teterow liegen, ist durch diese Entgeltordnung nicht
berührt.

§7 ZusätzlicheReinigung

Zusätzlichzu vorstehenden Entgeltsätzenhaben die Veranstalter die
entstehenden Reinigungskosten zu tragen, wenn bei Veranstaltungen
eine Zusatzreinigung erforderlich ist. Die Entscheidungsbefugnis
darüberliegt bei der Fachabteilung.

§8 Verkaufserlaubnisse

Der gewerbsmäßigeVerkaufvon Speisen und Getränkenin und vor
den Sportstättenund Schulen bedarf einer Erlaubnis des Trägers
dieser Einrichtung. Dies ist beim Ordnungsamt der Stadtverwattung
zu beantragen. Dafürwird ein Gestattungsentgelt erhoben.



/
/

§9Fä]Iigkeit

1. Die Abrechnung fiü-die regelmäßigenNutzer (Dauemutzer)
erfolgt per 31.10. eines Kalendetjahres.

2. Bei einmaliger Nutzung erfolgt die Reclmungslegung nach dem
Veranstaltungstemun.

3. Nicht ordnungsgemäßeZahlung zieht den Ausschlugs von der
Nutzung nach sich.

§10Einziehung von Entgelten

Die Einziehung ausstehender Entgelte kann gemäß§ 14 des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecldenbiirg - Vorpommem vom
Ol.Juni 1993 erfolgen.

§11Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.201 I iti Kraft.

Die bisherige Entgeltregelmig ti-eten vom 01.01.2005 und sämtliche
Einzelfalh-egelungen fa-eten zum gleichen Zeitpunkt außerKraft.

Teterow,den <f,//?< 2.0^0

Dr. Reinhard Dettmarm
Bürgenneister
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ENTGELTORDNUNG

fürdie außerschulischeNutzung
von Schulgebäuden,Sportstättenund deren Freiflächen

§1 GrundsätzlicheRegelungen

Fürdie außerschulischeNutzung von Schulgebäuden,Sportstättenund deren Freiflächenwerden

gemäß§43 Abs. 1, §44 Abs. l und 2.1. der Kommunalverfassung M-V in der Fassung vom 13Juli
2011 und KAG - MV vom 12.April 2005, (zuletzt geändertdurch ArtikeL^|des Gesetzes vom 13Juli
2021) Teil I §4 Abs. 1, §6 Abs. l und 3 Entgelte erhoben.

Das Entgelt dient zum teilweisen Ausgleich anfallender Bewjrtschaftungskosten, in erster Line
Kosten der Heizung, der Beleuchtung, des Wasserverbrauchs, der Müllentsorgung,dem Herrichten
von Flächenund den Personalkosten.

',«'/„.

Ein Anspruch auf Uberlassung von Nutzungsobjekten besteht nicht.

Die außerschulischeNutzung erfolgt aufder GTOftdlage ordritfn'gsgenTäßabgeschlossener
Nutzungsverträgeoder einer Vereinbarung zwischen dem Nutzer^nd der^tadt Teterow.

§2 Entgeltpflichtige

1. Entgeltpflichtig ist, wer'auf Grund eines Vertrages oder Vereinbarung mit der Stadt
Schulgebäude,Sportstättenund deren Freiflächenregelmäßigoder sporadisch nutzt.

2. Sind Sportgruppen als Nutzer Mitglied eines Vereins, so ist der Verein Gebührenschuldner.
3. Bei Sportgruppen, die nicht vereinsmäßigorganisiert sind, haftet der Antragsteller als

Gebührensch,yj

§3 Ausnahmeregelun;

Entgeltfrei sind^ransj|^yng.gg in Sportstättenund Schulen für
Die Stadt
Die sich in Trägerschaftder Stadt befindenden Schulen und deren Schulmitwirkungsgremien
Die Kinder- und Jugendlichen der Teterower Sportvereine und Institutionen bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr
Menschen mit Behinderung

Die Vereine und Sportgruppen sind verpflichtet, die Angaben über die Altersstruktur ihrer
Mitglieder wahrheitsgemäßanzugeben.

§4 Benutzungszeit

1. Als Benutzungszeit gilt die reine Nutzungszeit des Objektes.
2. Schulräume können von montags bis donnerstags längstens bis 22.00 Uhr im besonderen

Einzelfall, nur mit Zustimmung der jeweiligen Schulleitung, ausnahmsweise auch freitags,
samstags und sonntags zur Benutzung überlassen werden, sowie es die betrieblichen und

personellen Verhältnissezulassen.

3. Uber die außerschulische Nutzung der Schulen in den hlerbst-, Frühjahrs- und Pfingstferien
entscheiden die Schulleitungen.



4. In den Sommer- und Weihnachtsferien bleiben die Schulen und Sporthallen geschlossen.
Ausnahme: Nach Antragstellung bis zum 31.05. des laufenden Jahres und nach Spezifik der

Sportart, entscheidet die Fachabteilung überdie Offnung einer Halle in den Sommerferien für

den Trainingsbetrieb fürKinder und Jugendliche. (Ferienspiele)

§5 Antragstellung

1. Anträge auf Nutzung der Sporteinrichtungen und - anlagen sind bis zum 30.05. für das
folgende Schuljahr an die Stadtverwaltung Teterow, Fachbereich Schule-Kultur zu stellen.
Die Nutzungsplanung wird fürden Zeitraum des anschließendenSchuljahres abgeschlossen.

2. Im Antrag ist der Zweck der Nutzung, die gewünschte Sporteinrichtung bzw. - anlage, der
zeitumfang, die Altersklasse der Nutzer sowie der Verantwortliche zu benennen.

3. Die Vertreter der Schulen, der Sportvereine und Verbände sowie die Hallenwarte bzw.
Hausmeister sind nicht berechtigt, selbständigNutzungszeiten zu vergeben.

4. Die Anträge auf Sondernutzung der Sporthallen sind mindestens 1 Woche vor Termin im
Fachbereich Schule - Kultur zu stellen.

§6 Entgeltsätzepro Nutzungsstunde

1. Das Entgelt wird fürjede vereinbarte Nutzungszeit im ganzen Vertragszeitraum fällig. Dies

trifft nicht zu, wenn die Nutzung auf einen gesetzlichen Feiertag fällt.Als vereinbart gelten alle

beantragten und bestätigtenTermine.

2. Ausnahmegenehmigungen sind direkt an den Bürgermeister zu richten. Sie werden

ausschließlichdurch den Bürgermeistergenehmigt.

Sportstätte Sportveranstaltungen der
Teterower Vereine, Gruppen in
regelmäßigenUbungs- und
Wettkampfbetrieb

Nutzung auswertiger
Vereine und
Institutionen

1.0 Sporthallen 8,00 € 20,00 €
2.0 Bergringstadion

Haupt- und
Kunstrasenplatz
Berechnung: Punkt- und
Testspiele = 4 Stunden
Trainingsspiele = 2 Stunden

8,00 €

-»Mft'

30,00 €

3.0 Schulen
3.1 Unterrichtsräume 15,00 €
3.2 Fachräume(außer

Computerkabinett)
20,00 €

3.3 Computerkabinett 22,00 €
3.4 Versammlungsräume 15,00 €
3.5 Aula 8,00 € 20,00 €
3.6 Pausenflächender Schulen 10,00 €



§7 Sonderregelungen

Die Nutzung der Sportstättendurch Schulen, die nicht in Trägerschaftder Stadt Teterow liegen,
ist durch diese Entgeltordnung nicht berührt.

§8 ZusätzlicheReinigung

Zusätzlich zu vorstehenden Entgeltsätzen haben die Veranstalter die entstehenden

Reinigungskosten zu tragen, wenn bei Veranstaltungen eine Zusatzreinigung erforderlich ist.

Die Entscheidungsbefugnis darüberliegt bei der Fachabteilung.

§9 Verkehrserlaubnisse

Der gewerbsmäßigeVerkauf von Speisen und Getränken in und vor den Sportstätten und

Schulen bedarf einer Erlaubnis des Trägers dieser Einrichtung. Dies ist beim Fachbereich

Ordnungsangelegenheiten zu beantragen. Dafürwird ein Gestattungsentgelt erhoben.

§10 Fälligkeit

1. Die Abrechnung fürdie regelmäßigenNutzer (Dauernutzung) erfolgt per 30.06 und 31.12.

eines Kalenderjahres.
2. Bei einmaliger Nutzung erfolgt die Rechnungslegung nach dem Veranstaltungstermin.

3. Nicht ordnungsgemäßeZahlung zieht den Ausschluss von der Nutzung nach sich.

§11 Einziehungvon Entgelten ^%^ '^9^. ''^
i ^

Die Einziehung ausstehender Entgelte kann gemäß§14 des Kommunalabgabegesetztes des

Landes MV vom 12.April 2005 (zuletzt geändertdurch Artikel 2 des Gesetzes vom IS.Juli 2021)

erfolgen.

§12 Kündigung

Bei Verstößengegen den Nutzungsvertrag haben die Antragsteller mit einer fristlosen

Kündigungzurechnen.

§13 Inkrafttreten '%%%>

Diese Entgeltordnung tritt am 01.08.2022 in Kraft.

"Vss,

Teterow, den

Andreas Lange
Bürgermeister


